
Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz hat die Häufigkeit

rechtsextremistischer Gewalttaten
in den einzelnen Bundesländern für
1992 errechnet. Danach beträgt die
Häufigkeitszahl in Mecklenburg-
Vorpommern 9,6, in Brandenburg
8,9, in Schleswig-Holstein 4,2, im
Saarland 4,1, in Sachsen 3,3 und in
Thüringen 3,0. Schlußlichter sind
Hamburg mit 2,2, Rheinland-Pfalz
mit 1,4, Bayern mit 1,0 und Bre-
men mit 0,3. Der Durchschnitt der
östlichenBundesländer betrug 5,7
und war damit deutlich höher als
der Durchschnitt der westlichen
Bundesländer (einschl. Berlin) mit
2,4.

Vor diesem Hintergrund haben
die Justizminister der neuen Bun-
desländer und Berlins nach Lö-
sungsmöglichkeiten gesucht. Mit
Ausnahme Berlins und Branden-
burgs haben sie sich für eine Ver-
schärfung des Strafrechts und des
Jugendstrafrechts ausgesprochen
und dabei ernsthaft in Erwägung ge-
zogen, die Strafaussetzung zur Be-
währung erheblich einzuschränken
oder sogar ganz abzuschaffen. Ber-
lin und Brandenburg haben dagegen
eine Verschärfung des Strafrechts
abgelehnt und sich für eine schärfe-
re Anwendung des geltenden Straf-
rechts ausgesprochen. Wörtlich hat

die Berliner Justizsenatorin erklärt:
»Mehr noch beunruhigen die Bevöl-
kerung die Unentschlossenheit, ja
die Nachsichtigkeit staatlicher In-
stanzen bei Gewalttaten, die unter
den Augen der Polizei stattfanden. –
Die überaus milden Urteile im
Eberswalder Skinhead-Prozeß um
den Tod des Angolaners Amadeu
Antonio haben eine heftige Kritik
geerntet. Die Justiz scheint noch im-
mer auf dem rechten Auge blind zu
sein«, wobei sie den letzten Satz
nicht als Feststellung, sondern als
kritische Frage verstanden wissen
will.

Die erste Forderung nach deutli-
cher Einschränkung bzw. Abschaf-
fung der Strafaussetzung zur Be-
währung verkennt, daß es sich bei
der Bewährungsstrafe um eine
Sanktion handelt. Bewährung ist
nicht Ausdruck mangelnder Konse-
quenzen und Nachgiebigkeit, die
dem Verurteilten den Eindruck ver-
mittelt, er sei nicht bestraft worden,
sondern der Versuch, Rückfallkri-
minalität auf eine effektivere Weise
zu verhindern als es der Strafvoll-
zug kann. Die Unterstellung unter
einen Bewährungshelfer, Weisun-
gen und Auflagen bedeuten erheb-
liche Einschnitte in das Leben des
Verurteilten und sind Ausdruck des
Sanktionencharakters. Die Mög-
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Allheilmittel
Kriminalrecht?
Von Hoyerswerder über Rostock nach Mölln: Der
klammheimliche Beifall ist verschwunden. Aus-
länderfeindlichkeit und Rassismus, Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus werden als bedroh-
liches soziales Problem erkannt und nicht länger
verdrängt. Kriminalpolitische Problemlösungs-
möglichkeiten sollen in einer Verschärfung des
Strafrechts bzw. mindestens in einer härteren An-
wendung des geltenden Rechts gefunden werden.
Diese Vorschläge sind jedoch eher Ausdruck von
Hilflosigkeit und widersprechen empirisch ge-
sicherten Ergebnissen der kriminologischen
Sanktionsforschung.

Bernd-Rüdeger Sonnen

VERSCHÄRFUNG DES STRAFRECHTS ZUR PERSON
■ Hans-Joachim Jentsch, Justizmi-
nister in Thüringen, sieht die Mög-
lichkeiten der westlichen Bundeslän-
der zur Abordnung von Justizperso-
nal noch längst nicht als ausgereizt
an. Justiz in Thüringen das sei – so
CDU-Mann Jentsch – noch immer
der permanente Engpaß. Unter den
510 Richtern und Staatsanwälten
sind erst 200 »eigene« im Westen
ausgebildete Thüringer. 170 wurden
nach Überprüfungen aus der ehema-
ligen DDR übernommen, 140 sind
noch aus dem Westen abgeordnet.
Doch notwendig sei die doppelte
Zahl. Damit der Justizaufbau im
Osten zügig vorangehen könne. Aber
genau da hapert es: Kaum einer will
mehr  als Aufbauhelfer in den Osten
gehen. Was noch vor Jahresfrist als
»Karrieresprung mit Rückversiche-
rung« gesehen wurde, stellt sich heu-
te anders dar. Das »Freihalten« der
Dienststellen im Westen bis zur
Rückkehr ist mittlerweile keineswegs
mehr so selbstverständlich. Die Fol-
ge: Immer weniger Juristen gehen in
die neuen Bundesländer. West-Im-
port Jentsch ist dennoch optimistisch:
»Ich werde nach vier Jahren eine voll
funktionierende Justiz abliefern«,
meinte er in einem Gespräch mit der
Frankfurter Rundschau zur Halbzeit
der Legislaturperiode.

✎

■ Heidi Alm-Merk, niedersächsi-
sche Justizministerin, bekam in den
letzten Wochen viel Post. Die Brie-
feschreiber wollten alle dasselbe: Ihr
zustimmen, den Rücken stärken,
Glück wünschen. In ihrem Ministe-
rinnen-Büro am hannoverschen Wa-
terlooplatz kann sich die SPD-Politi-
kerin noch immer an den zahlreichen
Blumensträußen erfreuen, die beim
Pförtner für sie abgegeben wurden.
Wofür? Es hat sich herumgespro-
chen, daß sie nicht bereit ist, die in
Bonn unter Beteiligung ihres Chefs,
des niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Gerhard Schröder (SPD),
ausgehandelten Asylrechts-Ände-
rungen mitzutragen. Alm-Merk sieht
tragende Prinzipien des Verfassungs-
recht gefährdet. Wer das Verfas-
sungsrecht ändern wolle, müsse erst
einmal Gesetzentwürfe formulieren,
sagt sie. Über diese werde dann –
auch mit ihr – zu diskutieren sein –
trotz der Mahnung ihres Fraktions-
chefs Johann Bruns, sich öffentlich
mit Verlautbarungen doch zurückzu-
halten. Bruns: »Auf der Komman-
dobrücke kann nur einer stehen…«.
Und gemeint ist damit Landeska-
pitän Gerhard Schröder. Alm-Merk
zeigte sich dennoch uneinsichtig:

»Ich werde mich im Kampf um das
Asylrecht weiterhin einmischen«.

✎

■ Lothar Kupfer, EX CDU-Innen-
minister von Mecklenburg-Vorpom-
mern, politisch verantwortlich für die
Polizeipanne in Rostock, ist mit der
Feigheit offenbar per du. Am 3. De-
zember hatte der ZDF-Fernsehjour-
nalist Hans-Jürgen Haug ein Inter-
view mit dem Minister fest verein-
bart. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist
Haug in Schwerin zur Stelle, um für
seine Reportage über Ursachen und
Folgen der Rostocker Pogromnächte
Kupfer Fragen zu stellen. Wer nicht
kommt, ist der Minister. Stattdessen
erscheint sein Pressesprecher und er-
klärt, zu so einem schwerwiegenden
Thema hätten die Fragen vorher
schriftlich eingereicht werden müs-
sen. Haug besteht darauf, daß das In-
terview so nicht verabredet war.
Doch das nützt ihm nichts. Kupfer
verweigert jede Stellungnahme. Die
ZDF-Reportage mit dem Titel »Bis
hierher – und wie weiter?« lief ohne
den politisch verantwortlichen Mini-
ster. Jetzt geht es auch mit Kupfer
nicht mehr weiter. Der umstrittene
Minister mußte im Februar zurück-
treten.

✎

■ Winfried Hassemer, Frankfurter
Strafrechtsprofessor und seit Okto-
ber 1991 oberster Datenschützer in
Hessen, bringt neue Töne in die Da-
tenschutz-Diskussion. Datenschutz
allein als pure Parteinahme gegen
die Weitergabe von Daten nennt er
ein Konzept »von gestern«. Hasse-
mer: »Der Datenschutz wird überall
dort mißverstanden, wo er berechtig-
te Informationsinteressen von Men-
schen abblockt.« Zukünftig will er –
ohne die Errungenschaft der Vergan-
genheit aufs Spiel zu setzen – vor al-
lem Ansätze entwickeln, um »Infor-
mationen gerecht zu verteilen«. Im
Zweifel müsse vom Datenschützer
immer der Mensch geschützt wer-
den, wenn andere (etwa die Polizei)
an seine Informationen heran wol-
len, aber auch wenn der Mensch
selbst Zugang (etwa zu Umweltak-
ten) haben möchte. Wer darin eine
neue, »zahmere« Variante des Da-
tenschutzes nach seinem streitbaren
Vorgänger Spiros Simitis sieht, dem
widerspricht Hassemer: »Meine
Aufgabe ist es nicht unzahm zu wir-
ken, sondern intelligente Lösungen
zu finden, die trotz Datenschutz
möglich sind«.
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lichkeiten, Hintergründe zu erken-
nen und Entstehungszusammen-
hänge von Kriminalität aufzuarbei-
ten, sind für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik im ambulanten

Bereich eher als im stationären ge-
geben. Eine Verschärfung des
Strafrechts geht insoweit einher mit
einer noch größeren Ineffektivität
bezogen auf Einstellungs- und Ver-
haltensänderung und damit Ver-
meidung von erneuten Straftaten.

Hinsichtlich der Forderung, das
geltende Strafrecht schärfer anzu-
wenden, kann es hilfreich sein,
zwischen den Ebenen der Sank-
tionsandrohung, ihrer -verhängung
und ihres -vollzugs zu unterschei-
den. Die Sanktionsandrohung dient
auch der »Einübung in Rechts-
treue« (Jakobs), der Normstabili-
sierung und ist Ausdruck der posi-
tiven (Integration) Generalpräventi-
on. Mord und Totschlag,
gefährliche und schwere Körper-
verletzung, schwere und besonders
schwere Brandstiftung sind als sol-
che zu benennen und vom hohen
Stellenwert des geschützten
Rechtsguts her zu verdeutlichen.
Insoweit ist die Kritik, daß im
Eberswalder Skinhead-Prozeß nur
wegen Körperverletzung mit To-
desfolge und nicht wegen eines
vorsätzlichen Tötungsdelikts verur-
teilt worden ist, verständlich. Aller-
dings ist die Abgrenzung im sub-
jektiven Bereich mitunter schwie-
rig. Es bedarf sorgfältiger
Ermittlungen zur inneren Tatseite.
Ebenso intensive wie schnelle Er-
mittlungsarbeit ist gefordert. Im
Eberswalder Verfahren war davon
allerdings nichts zu spüren. Kriti-

siert worden ist auch die Anwen-
dung von Jugendstrafrecht auf jun-
ge Volljährige im genannten Pro-
zeß. Anwendung von Jugendstraf-
recht bedeutet jedoch nicht

Nachsicht ge-
genüber dem
Tatgeschehen,
sondern soll
nur den Zu-
gang zu fle-
xibleren und
damit erfolg-
versprechende-
ren Sanktions-
möglichkeiten
eröffnen. Auch
die Forderung
nach längeren
und damit här-
teren Strafen
führt nicht zu
einer höheren
Wahrschein-
lichkeit der

Verhinderung von Rückfallkrimi-
nalität, sondern begründet die Ge-
fahr einer noch stärkeren Ausgren-
zung des Verurteilten und damit
einhergehend eine Verfestigung

von Einstellung und Verhalten. Wie
gesichert diese Erkenntnisse inzwi-
schen sind, ergibt sich auch daraus,
daß der Gesetzgeber im 1. Gesetz
zur Änderung des Jugendgerichts-
gesetzes ausdrücklich der neuen
ambulanten Möglichkeiten der Be-
treuungsweisung, des sozialen
Trainingskurses und des Täter-Op-
fer-Ausgleichs Vorrang vor den tra-
ditionellen Sanktionen des Jugen-
darrestes und der Jugendstrafe ein-
räumt. Die Erkenntnis, daß sich
Milde auszahlt, daß informelle den
formellen Möglichkeiten ebenso
überlegen sind wie ambulante den
stationären, behält ihre Gültigkeit
auch im aktuellen Problembereich. 

Gefragt ist nicht eine Verschär-
fung des Strafrechts oder seiner An-
wendungspraxis, gefordert sind
vielmehr Familie, Schule, Sozialar-
beit und Sozialpädagogik sowie Ju-
gendpolitik.

Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen
lehrt Strafrecht an der 
Universität Hamburg 

und ist Mit-Herausgeber 
dieser Zeitschrift

Das hindert Politiker nicht an der
Verbreitung der bequemen These,
die große Bedrohung von außen
stehe vor den Toren Deutschlands.
Solche Szenarien werden zudem
häufig mit unermüdlichen Forde-
rungen nach effektivem »Kampf«
gegen die Rauschgiftkriminalität –
als Teil der OK – verknüpft.

In erster Linie ist aber eine mehr
oder weniger umfassende Entkrimi-
nalisierung der erfolgversprechende
Ansatz in der Drogenpolitik. Darü-
ber hinaus ist die Effizienz der Dro-
genfahndnung – Speerspitze im
zweifelhaften Kampf – eine Legen-
de. Selbst polizeilichen Schätzun-
gen zufolge zieht man nur etwa drei
Prozent der illegalen Rauschmittel
vom Markt ab. Dadurch soll für ein
knappes Angebot gesorgt werden,
der Markt soll geregelt werden. Ge-
nau das funktioniert nach simplen
Erkenntnissen der Volkswirtschaft
aber erst ab einer Gesamtmenge
von über zehn Prozent.

Ähnlich ist es mit der vielzitier-
ten Filterfunktion der Grenzen be-
stellt: Bei näherer Betrachtung
stellt sich heraus, daß es sich bei
der Mehrzahl der sogenannten
Grenzaufgriffe nicht um Aufgriffe
von Straftätern sondern um mißlie-
bige Ausländer im Zusammenhang
mit deren Aufenthaltsgenehmigung
oder gar um Fehlaufgriffe handelt.
Auch der Wegfall der Grenzen im
Zuge der Europäisierung kann also
kein Grund für den von Polizeiver-
tretern und Politikern heraufbe-
schworenen Verlust der Inneren Si-
cherheit sein.

Welche polizeilichen Interessen
können unter diesen Voraussetzun-
gen hinter der suggerierten Krimi-
nalitätslage stehen? Der Verdacht,
am Begriff der OK werde nur
festgehalten, um politische Forde-
rungen nach Erweiterung der
Kapazitäten und legitimierten
Handlungsmöglichkeiten durchzu-
setzen, ist nicht von der Hand zu
weisen. 

War noch bis in die achtziger
Jahre hinein der Terrorismus in po-
lizeilichen und sicherheitspoliti-
schen Argumentationen Bedrohung
Nummer eins, so kann heute von
einer regelrechten Terrorismus-
Baisse die Rede sein. Die neuen
Bedrohungen heißen OK und
Rauschgiftkriminalität. Und der
Trend hat seinen Höhepunkt noch
nicht erreicht: Bis vor kurzem war
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Szenarien und 
Legenden
Die gesellschaftliche Bedrohung hat einen Namen:
Organisiertes Verbrechen – so jedenfalls warnen
Polizeivertreter und Politiker. Was steckt hinter
den polizeilichen Kriminalitätsbildern?

Thomas Dräger

KRIMINALITÄTSBILDER

Aus dem Munde von Polizei-
chefs und Sicherheitspoliti-

kern ist in den letzten Jahren auf-
fallend häufig von einer Bedrohung
durch sogenannte Organisierte Kri-
minalität (OK) die Rede. Die Poli-
zei scheint von der Problematik
dermaßen überzeugt zu sein, daß
sie den Juristen vorwirft, das an-
geblich uns alle bedrohende Phäno-

men nicht anzuerkennen. Wie
auch, wenn niemand genau weiß,
was OK eigentlich ist? Der Begriff
ist nämlich praktisch kaum zu defi-
nieren und daher hoffnungslos um-
stritten. Völlig unterschiedliche
Delikte werden der OK zugeord-
net. Es kann keine Grenze zwi-
schen Organisierter und »norma-
ler« Kriminalität gezogen werden.
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